
 

 

Kreis Mettmann 
Untere Jagdbehörde 
Düsseldorfer Straße 26 
40822 Mettmann 

Zahlungshinweise (bitte vollständig angeben) 

Begünstigter: Kreis Mettmann    IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04 

Geldinstitut: Kreissparkasse Düsseldorf   SWIFT-BIC: WELADED1KSD 

Verwendungszweck: 00000000027/1019, *Name des Prüflings* 

  

Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung 
vor dem Prüfungsausschuss der Unteren Jagdbehörde des Kreises Mettmann 

 Angaben zur Person  

 Familienname __________________________________________________________ 

 Vorname __________________________________________________________ 

 geboren am _____________________    in _________________________________ 

 Anschrift (Straße / Hausnummer) __________________________________________________________ 

 (Ort / PLZ / Kreis)  __________________________________________________________ 

 Telefon-Nr. / E-Mail __________________________________________________________ 

 Antragsteller_in ist Schüler_in  ja    nein 

 Name/Anschrift der/des Erziehungsberechtigten bei unter 18-Jährigen 

 _________________________________________________________________________________ 

Der Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung ist gemäß § 4 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung 
des Landesjagdgesetzes (DVO LJG-NRW) in der derzeit geltenden Fassung spätestens zwei Monate 
vor dem Termin für den schriftlichen Teil der Prüfung bei der unteren Jagdbehörde einzureichen (hier 
eingehend). 

Diesem Antrag sind gemäß § 4 Absatz 1 DVO LJG-NRW beizufügen: 

• ein Nachweis über die Einzahlung der Zulassungs- und Prüfungsgebühr. 

• ein Nachweis der Landesvereinigung der Jäger oder einer ihrer satzungsgemäßen 
Untergliederungen über die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit 
einem Mindestkaliber von 9 Millimetern, der am Tag des schriftlichen Teils der Prüfung nicht älter 
als 1 Jahr sein darf. 

• ein Nachweis über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten Schulung 
zur Kundigen Person nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nummer 4 der Verordnung (EG) 
Nummer 853/2004. 

• ein amtliches Führungszeugnis (Belegart 0, Behördenführungszeugnis gemäß § 30 Abs. 5 
Bundeszentralregistergesetz), das nicht älter als sechs Monate ist. 

Die Zulassungs- und Prüfungsgebühr beträgt 300 Euro (35 Euro + 265 Euro). Bitte überweisen Sie 
diesen Betrag unter Angabe des oben genannten Verwendungszwecks. 

Ich erkläre, dass Versagungsgründe nach § 17 Absatz 1 Nr. 2 und Satz 2 des Bundesjagdgesetzes 
(BJG) in der derzeit geltenden Fassung nicht vorliegen. 
 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Adresse bei bestandener Jäger-
prüfung an interessierte Jagdverbände weitergegeben werden. 

 ja    nein 

 

___________________, den ___________________ ___________________________ 
 Ort Datum Unterschrift Antragsteller_in bzw.  

   Erziehungsberechtigte/r 
 

Hinweis: 

In Bezug auf die Erhebung von personenbezogenen Daten wird auf die Information des Kreises Mettmann zu Art. 13 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung, die auf der Homepage des Kreises Mettmann (www.kreis-mettmann.de) 
hinterlegt ist, hingewiesen. Auf Anforderung wird diese Information auch in Papierform zur Verfügung gestellt.  

http://www.kreis-mettmann.de/


 

 

 

Rechtsvorschriften 

Hinweis: 

Die Verpflichtung zur Abgabe der persönlichen Daten ergibt sich aus § 4 DVO LJG-NRW und § 17 BJG. Weitere 
wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Gesetzes- bzw. Verordnungsauszügen. 

 

Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes (DVO LJG-NRW) 

 
§ 4 – Zulassung 

(1) Ein Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist spätestens zwei Monate vor dem Termin für den 
schriftlichen Teil der Prüfung bei der unteren Jagdbehörde einzureichen. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein Nachweis über die Einzahlung der Prüfungsgebühr; 

2. ein Nachweis einer Vereinigung der Jäger oder einer ihrer satzungsgemäßen 
Untergliederungen über die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit 
einem Mindestkaliber von 9 Millimetern, es sei denn, die Prüfung wird lediglich zur Erlangung 
eines Falknerjagdscheins abgelegt. Der Nachweis darf nicht älter als ein Jahr sein; 

3. ein Nachweis über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten 
Schulung zur Kundigen Person nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nummer 4 der 
Verordnung (EG) Nummer 853/2004; 

4. ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als sechs Monate sein darf. 

Die untere Jagdbehörde kann im Einzelfall verlangen, dass ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis 
beigebracht wird. 

(2) Zur Prüfung dürfen von der unteren Jagdbehörde nicht zugelassen werden: 

1. Bewerber, die bei Beginn der Prüfung das 15. Lebensjahr nicht vollendet haben; 

2. Bewerber, denen nach § 17 Absatz 1 Nummer 2 und Satz 2 des Bundesjagdgesetzes der 
Jagdschein versagt werden muss. Dies gilt nicht für Bewerber, die eine eingeschränkte 
Jägerprüfung zur Erlangung eines Falknerjagdscheins ablegen wollen. 

(3) Die Entscheidung über den Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist dem Bewerber rechtzeitig vor 
dem Termin für den schriftlichen Teil der Prüfung bekanntzugeben. Bewerber, die zur Prüfung nicht 
zugelassen werden, erhalten einen Bescheid. 

 

 

Bundesjagdgesetz (BJG) 
 

§ 17 - Versagung des Jagdscheines  

 (1) Der Jagdschein ist zu versagen 
 1. Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind; 

2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die erforderliche 
Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen; 

3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der Entziehung oder einer 
Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2); 

4. Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (500.000 Euro für 
Personenschäden und 50.000 Euro für Sachschäden) nachweisen; die Versicherung kann nur 
bei einem Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder mit 
Niederlassung im Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsgesetz genommen werden; die 
Länder können den Abschluss einer Gemeinschaftsversicherung ohne Beteiligungszwang 
zulassen. 



 

 

Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 und 6 des Waffengesetzes, 
darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 erteilt werden. 
 
(3)  Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen,  
 dass sie 

1. Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden; 
2. mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen und diese Gegenstände 

nicht sorgfältig verwahren werden; 
3. Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen 

Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind. 
 
(4) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die 

1. a)  wegen eines Verbrechens, 
  b)  wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im Sinne des Absatzes 3 Nr. 

1 bis 3 rechtfertigt, 
  c)  wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition 

oder Sprengstoff, 
  d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutzrechtliche 

Vorschriften, das Waffengesetz, das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das 
Sprengstoffgesetz, 

  zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder 
mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn 
seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstrichen sind; in die 
Frist wird die Zeit eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des Widerrufs oder der Rücknahme 
eines Jagdscheines oder eines Waffenbesitzverbotes nach § 41 des Waffengesetzes wegen 
der Tat, die der letzten Verurteilung zugrunde liegt, verstrichen ist; in die Frist nicht eingerechnet 
wird die Zeit, in welcher der Beteiligte auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer 
Anstalt verwahrt worden ist; 

2. wiederholt oder gröblich gegen eine in Nummer 1 Buchstabe d genannte Vorschrift verstoßen 
haben; 

3. geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind; 
4. trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geistesschwach sind. 

… 


